
Umsätze und aufgewendeten Löhne und Gehälter steu-
erlich wirksam geltend machen, also doppelt so viel wie
nach altem Recht. Der Gesetzgeber hat gleichfalls den
bisher zeitlich begrenzten Vor- und Rücktrag beim Ab-
zug von Großspenden abgeschafft und durch einen
zeitlich unbegrenzten Spendenvortrag ersetzt. Auch der
Höchstbetrag für die Ausstattung von Stiftungen mit Ka-
pital (Vermögensstock, Spenden) wurde von bislang
307 000 Euro auf 1 Million Euro ohne Beschränkung auf
das Gründungsjahr mehr als verdreifacht. Die künftigen
Veröffentlichungen des Statistischen Bundesamtes

werden zeigen, ob sich die Hoffnungen des Gesetzge-
bers erfüllen, das bisherige durchschnittliche Spenden-
aufkommen von jährlich rund vier Milliarden Euro durch
die steuerlichen Erleichterungen tatsächlich zu verbes-
sern.

Der Gesetzgeber ermöglicht es Spendern, viele gemein-
nützige Organisationen mit den unterschiedlichsten
Zielsetzungen zu unterstützen. Jeder Spender muss
sich jedoch gerade bei größeren Spenden auf die Orga-
nisation verlassen können. Bei Wegfall der Gemeinnüt-
zigkeit und satzungswidriger Zuführung des gemeinnüt-
zigen Vermögens im Jahr der Zuwendung kann das ei-
ne Schenkungsteuerpflicht auslösen. Dieses Risiko ist
bei juristischen Personen des öffentlichen Rechts wohl
ausgeschlossen. Deshalb ist es angesichts weitgehend
leerer öffentlicher Kassen einerseits und der Bedeutung
von Bildung, Wissenschaft und Forschung für das Ge-
meinwesen andererseits umso wichtiger, dass Univer-
sitäten gerade von der freien Wirtschaft unterstützt wer-
den. Dieses Engagement zahlt sich aus, da die Absolven-
ten ihr Wissen dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stellen.

zelnen Spitzenbereichen hervorragend aufgestellt sind,
sondern dass wir diese Erfolge auf eine breitere Basis
stellen. Die Fort- und Weiterbildung ist ein weiteres wich-
tiges Thema, das eine moderne Universität unbedingt
lösen muss. Um attraktiv für Top-Mitarbeiter aus der
Wirtschaft zu sein, muss dieses Angebot effizient und
hoch verdichtet organisiert sein. Unsere gemeinsame
Weiterbildungsinitiative startet im Mai mit dem Executi-
ve Program in Innovation & Business Creation, das sich
speziell an Gründer und Innovationsmanager richtet. Die
UnternehmerTUM spielt hier als starker Partner eine
wichtige Rolle und kann ihre Kernkompetenzen im Be-
reich Gründung und Innovation hervorragend einbringen.
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Spenden für Bildung
lohnt sich doppelt

Internationale Studien und Arbeitgeber stellen in
Deutschland Bildungsdefizite in fast allen Bereichen

fest. Für Investitionen sind aber nicht genügend Mittel
vorhanden. Der Gesetzgeber hat das Problem erkannt –
und gehandelt. Mit dem Gesetz zur weiteren Stärkung
des bürgerlichen Engagements vom 10. Oktober 2007
setzt die Bundesregierung auf privates Engagement.
Prof. Alexander Liegl, Rechtsanwalt und Partner der
Kanzlei Nörr Stiefenhofer Lutz und Honorarprofessor an
der TUM, und Stefan Heinrichshofen, Rechtsanwalt und
Steuerberater im Münchner Büro dieser Kanzlei, haben
das Thema »Spenden und Steuern« für TUMcampus zu-
sammengefasst:

Nach dem Recht, das bis einschließlich Veranlagungs-
zeitraum 2006 galt, existierten je nach Zweck der Zu-
wendung unterschiedliche Höchstsätze für den steuer-
lichen Abzug von Zuwendungen an gemeinnützige Ein-
richtungen. Sie durften als Sonderausgaben gemäß
§ 10b Abs. 1 EStG bzw. als Betriebsausgaben gemäß
§ 9 Abs. 1 Nr. 2 KStG geltend gemacht werden. So
konnten in der Vergangenheit beispielsweise für wissen-
schaftliche Zwecke maximal zehn Prozent des Gesamt-
betrags der Einkünfte bzw. des Einkommens bei Kapi-
talgesellschaften ertragswirksam gespendet werden.

Mittlerweile ist dieser Prozentsatz auf 20 Prozent ange-
hoben worden. Alternativ können Unternehmen vier
Promille aus der Summe der im Kalenderjahr getätigten
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